
Auszug aus dem Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz – KWG) 
in der Fassung vom 09.09.1998 (BGBl. I S. 2776) 

 
§ 1 

Begriffsbestimmung 
 

Abs. 1a: 

Finanzdienstleistungsinstitute sind Unternehmen, die 
Finanzdienstleistungen für andere gewerbsmäßig oder 
in einem Umfang erbringen, der einen in kaufmänni-
scher Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, 
und keine Kreditinstitute sind. 

Finanzdienstleistungen sind 

1. die Vermittlung von Geschäften über die Anschaf- 
 fung und die Veräußerung von Finanzinstrumen- 
 ten (Anlagevermittlung), 
 

1a.  die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an 
Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Ge-
schäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten be-
ziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung 
der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt 
oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht 
ausschließlich über Informationsverbreitungskanä-
le oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird 
(Anlageberatung), 

 

1b.  der Betrieb eines multilateralen Systems, das die 
Interessen einer Vielzahl von Personen am Kauf 
und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb 
des Systems und nach festgelegten Bestimmun-
gen in einer Weise zusammenbringt, die zu einem 
Vertrag über den Kauf dieser Finanzinstrumente 
führt (Betrieb eines multilateralen Handelssys-
tems), 

 

1c.  das Plazieren von Finanzinstrumenten ohne feste 
Übernahmeverpflichtung (Platzierungsgeschäft), 

 

2. die Anschaffung und die Veräußerung von  
 Finanzinstrumenten im fremden Namen für  
 fremde Rechnung (Abschlußvermittlung), 
 

3. die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten 
angelegter Vermögen für andere mit Entschei-
dungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung), 

 

4. die Anschaffung und die Veräußerung von Finanz-
instrumenten für eigene Rechnung als Dienstleis-
tung für andere (Eigenhandel),      

 

5. die Vermittlung von Einlagengeschäften mit Unter- 
 nehmen mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirt- 
 schaftsraums (Drittstaateneinlagenvermittlung), 
 

6.  die Besorgung von Zahlungsaufträgen  
 (Finanztransfergeschäft), 
 

7.  der Handeln mit Sorten (Sortengeschäft), 
 

8. Kreditkarten und Reiseschecks auszugeben oder zu 
verwalten (Kreditkartengeschäft), es sei denn, der 
Kartenemittent ist auch der Erbringer der dem Zah-
lungsvorgang zugrunde liegenden Leistung, 

 

9. der laufende Ankauf von Forderungen auf der 
Grundlage von Rahmenverträgen mit oder ohne 
Rückgriff (Factoring), 

 

10. der Abschluss von Finanzierungsleasingverträgen 
als Leasinggeber und die Verwaltung von 
Objekgesellschaften im Sinne des § 2 Abs. 6 Satz 1 
Nr. 17 (Finanzierungsleasing), 

 

11. die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzin-
strumenten für eine Gemeinschaft von Anlegern, die 
natürliche Personen sind, mit Entscheidungsspiel-
raum bei der Auswahl von Finanzinstrumente, sofern 
dies ein Schwerpunkt des angebotenen Produktes 
ist und zu dem Zweck erfolgt, dass diese Anleger an 
der Wertentwicklung der erworbenen Finanzinstru-
mente teilnehmen (Anlageverwaltung). 

Als Finanzdienstleistung gilt auch eine Anschaffung     
oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene 

Rechnung, die keine Dienstleistung für andere im Sinne 
des Satzes 1 Nr. 4 darstellt (Eigengeschäft). 

 

Abs. 1b: 

Institute im Sinne dieses Gesetzes sind Kreditinstitute 
und Finanzdienstleistungsinstitute. 
 
 

§ 2 

Ausnahmen 
 

Abs. 6 Satz 1: 

Als Finanzdienstleistungsinstitute gelten nicht 
 

8. Unternehmen, die als Finanzdienstleistungen 
für andere ausschließlich die Anlageberatung und 
die Anlage- und Abschlussvermittlung zwischen 
Kunden und  
 

a) inländischen Instituten, 
 

b) Instituten oder Finanzunternehmen mit Sitz in 
einem anderen Staat des Europäischen Wirt-
schaftsraums, die die Voraussetzungen nach   
§ 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 erfüllen, 

 

 c) Unternehmen, das auf Grund einer Rechtsver- 
  ordnung nach § 53 c gleichgestellt oder freige- 

 stellt ist, oder 
 

d)   Kapitalanlagegesellschaften, Investmentaktien- 
 gesellschaften und ausländische Investmentge- 
 sellschaften 
 

betreiben, sofern sich diese Finanzdienstleistungen 
auf Anteile an Investmentvermögen, die von einer 
inländischen Kapitalanlagegesellschaft oder In-
vestmentaktiengesellschaft im Sinne der §§ 96 bis 
111a des Investmentgesetzes ausgegeben werden, 
oder auf ausländische Investmentanteile, die nach 
dem Investmentgesetz öffentlich vertrieben werden 
dürfen, beschränken und die Unternehmen nicht 
befugt sind, sich bei der Erbringung dieser Finanz-
dienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern 
oder Anteilen von Kunden zu verschaffen, es sei 
denn, das Unternehmen beantragt und erhält eine 
entsprechende Erlaubnis nach § 32 Abs. 1; Anteile 
an Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach 
§ 112 des Investmentgesetzes gelten nicht als An-
teile an Investmentvermögen im Sinne dieser Vor-
schrift; 

 
Abs. 10: 

Ein Unternehmen, das keine Bankgeschäfte im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 betreibt und als Finanzdienstleistungen 
nur die Anlage- oder Abschlussvermittlung, das Platzie-
rungsgeschäft oder die Anlageberatung ausschließlich für 
Rechnung und unter der Haftung eines Einlagenkreditin-
stituts oder eines Wertpapierhandelsunternehmens, das 
seinen Sitz im Inland hat oder nach § 53b Abs. 1 Satz 1 
oder Abs. 7 im Inland tätig ist, erbringt (vertraglich gebun-
dener Vermittler), gilt nicht als Finanzdienstleistungsinsti-
tut, sondern als Finanzunternehmen, wenn das Einlagen-
kreditinstitut oder Wertpapierhandelsunternehmen als das 
haftende Unternehmen dies der Bundesanstalt anzeigt. 
Die Tätigkeit des vertraglich gebundenen Vermittlers wird 
dem haftenden Unternehmen zugerechnet. Ändern sich 
die von dem haftenden Unternehmen angezeigten Ver-
hältnisse, sind die neuen Verhältnisse unverzüglich der 
Bundesanstalt anzuzeigen. Für den Inhalt der Anzeigen 
nach den Sätzen 1 und 3 und die beizufügenden Unterla-
gen und Nachweise können durch Rechtsverordnung 
nach § 24 Abs. 4 nähere Bestimmungen getroffen wer-
den. Die Bundesanstalt übermittelt die Anzeigen nach den 
Sätzen 1 und 3 der Deutschen Bundesbank. Die Bundes-
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anstalt führt über die ihr angezeigten vertraglich gebunde-
nen Vermittler nach diesem Absatz ein öffentliches Regis-
ter im Internet, das das haftende Unternehmen, die ver-
traglich gebundenen Vermittler, das Datum des Beginns 
und des Endes der Tätigkeit nach Satz 1 ausweist. Für 
die Voraussetzungen zur Aufnahme in das Register, den 
Inhalt und die Führung des Registers können durch 
Rechtsverordnung nach § 24 Abs. 4 nähere Bestimmun-
gen getroffen werden, insbesondere kann dem haftenden 
Unternehmen ein schreibender Zugriff auf die für dieses 
Unternehmen einzurichtende Seite des Registers einge-
räumt und ihm die Verantwortlichkeit für die Richtigkeit 
und Aktualität dieser Seite übertragen werden. Die Bun-
desanstalt kann einem haftenden Unternehmen, das die 
Auswahl oder Überwachung seiner vertraglich gebunde-
nen Vermittler nicht ordnungsgemäß durchgeführt hat     
oder die ihm im Zusammenhang mit der Führung des Re-
gisters übertragenden Pflichten verletzt hat, untersagen, 
vertraglich gebundene Vermittler im Sinne der Sätze 1 
und 2 in das Unternehmen einzubinden. 
 
 

§ 32 

Erlaubnis 
 

Abs. 1 Satz 1: 

Wer im Inland gewerbsmäßig oder in einem Umfang, der 
einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäfts-
betrieb erfordert, Bankgeschäfte betreiben oder Finanz-
dienstleistungen erbringen will, bedarf der schriftlichen Er-
laubnis der Bundesanstalt; § 37 Abs. 4 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes ist anzuwenden. 
 
 

§ 53 b 

Unternehmen mit Sitz in einem anderen Staat 
des Europäischen Wirtschaftsraums 

 
Abs. 1 Satz 1: 

Ein Einlagenkreditinstitut oder ein Wertpapierhandelsun- 
ternehmen mit Sitz in einem anderen Staat des Europäi- 
schen Wirtschaftsraums darf ohne Erlaubnis durch die 
Bundesanstalt über eine Zweigniederlassung oder im 
Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsver- 
kehrs im Inland Bankgeschäfte betreiben oder Finanz- 
dienstleistungen erbringen, wenn das Unternehmen von  
den zuständigen Stellen des Herkunftsstaats zugelassen  
worden ist, die Geschäfte durch die Zulassung abgedeckt  
sind und das Unternehmen von den zuständigen Stellen  
nach den Vorgaben der Richtlinien der Europäischen  
Gemeinschaften beaufsichtigt wird.  
 
Abs. 7: 

Ein Unternehmen mit Sitz in einem anderen Staat des  
Europäischen Wirtschaftsraums, das Bankgeschäfte  
im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3, 5, 7 bis 9 
betreibt, Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 Abs.  
1 a Satz 2 Nr. 7, 9 und 10 erbringt oder sich als Finanz- 
unternehmen im Sinne des § 1 Abs. 3 betätigt, kann  
diese Tätigkeiten über eine Zweigniederlassung oder 
im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungs- 
verkehrs im Inland abweichend von § 32 ohne Erlaub- 
nis der Bundesanstalt ausüben, wenn 
 

1. das Unternehmen ein Tochterunternehmen eines 
 Einlagenkreditinstitus oder ein gemeinsames Toch- 
 terunternehmen mehrerer Einlagenkreditinstitute  
 ist, 
 

2.  seine Satzung diese Tätigkeiten gestattet, 
 

3.  das oder die Mutterunternehmen in dem Staat, in 
 dem das Unternehmen seinen Sitz hat, als Einla- 
 genkreditinstitut zugelassen sind, 
 

4. die Tätigkeiten, die das Unternehmen ausübt, auch 
 im Herkunftsstaat betrieben wer den, 
 

6. das oder die Mutterunternehmen mindestens 90  
 vom Hundert der Stimmrechte des Tochterunter- 
 nehmens halten, 
 

7. das oder die Mutterunternehmen gegenüber den zu 
 ständigen Stellen des Herkunfts staats des Unter- 
 nehmens die umsichtige Geschäftsführung des Un- 
 ternehmens glaubhaft gemacht und sich mit Zustim- 
 mung dieser zuständigen Stellen des Herkunfts- 
 staats gegebenenfalls gesamtschuldnerisch für die 
 Tochterunternehmen eingegangenen Verpflichtun- 
 gen verbürgt haben und 
 

8. das Unternehmen in die Beaufsichtigung des Mut- 
 terunternehmens auf konsolidierter Basis einbezo- 
 gen ist. 

 

Satz 1 gilt entsprechend für Tochterunternehmen von 
in Satz 1 genannten Unternehmen, welche die vorge- 
nannten Bedingungen erfüllen. Die Absätze 2 bis 6 gel- 
ten entsprechen. 
 
 

§ 53 c 

Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat 
 
Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung 
 

1.  zu bestimmen, daß die Vorschriften dieses Geset- 
 zes über ausländische Unternehmen mit Sitz in ei- 
 nem anderen Staat des Europäischen Wirtschafts- 
 raums auch auf Unternehmen mit Sitz in einem 
 Drittstaat anzuwenden sind, soweit dies im Bereich 
 des Niederlassungsrechts oder des Dienstleis- 
 tungsverkehrs oder für die Aufsicht auf zusammen- 
 gefaßter Basis aufgrund von Abkommen der Euro- 
 päischen Gemeinschaften mit Drittstaaten erforder- 
 lich ist; 
 

2. die vollständige oder teilweise Anwendung der Vor- 
 schriften des § 53 b unter vollständiger oder teil- 
 weiser Freistellung von den Vorschriften des § 53 
 auf Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat anzu- 
 ordnen, wenn die Gegenseitigkeit gewährleistet ist 
 und 
 

a) die Unternehmen in ihrem Sitzstaat in den von 
 der Freistellung betroffenen Bereichen nach in- 
 ternational anerkannten Grundsätzen beauf- 
 sichtigt werden, 

 

b) den Zweigniederlassungen der entsprechenden 
 Unternehmen mit Sitz im Inland in diesem Staat 
 gleichwertige Erleichterungen eingeräumt wer- 
 den und 

 

c) die zuständigen Behörden des Sitzstaates zu 
 einer befriedigenden Zusammenarbeit mit der 
 Bundesanstalt bereit sind und dies auf der 
 Grundlage einer zwischenstaatlichen Vereinba- 
 rung sichergestellt ist. 

 
 

Stand: Juni 2009 
 

Hinweis:  
Das komplette Gesetz ist über das   
Internet: http://www.bundesregierung.de  
              � Gesetze � Gesetze A – Z,  
              Buchstabe K (für die dortige Abkürzung  
              des Gesetzes „KredWG“) abrufbar. 


